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cledit. Ceterum harenas rrATJ8uvTlKWC;; dictas habes apud Hora­
tium (C. III 4, 32) Vergilium (G. III 350) Ovidium (Met. XV
268) Plinium ete.

Fuldae. Ed. Go e beI.

Plangon

'TTAUnWv, Erfinder der Salbe TTAUnOVlOV' lesen wir in
Firhs Griechischen Personennamen 2 S. 331, und anch BenseIer
bat im WÖrterbuch der Eigennamen den scbon von Pape mit
Berufung auf .Athenaeus XV S. 6\10 e eingereihten Männernamen
TTAUnWV beibehalten, den ein 'Arzt in EHs. Erfinder einer Salbe,
wclche llRch ihm TTAU'f'fOVIOV genannt wurde', geführt haben
soll. Der Name (Puppe' ist für einen lYlaun ebenso auffällig,
als er bei Franen und Mädchen begreiflich unel biiufig ist, und
einer Frau wird die Erfindung des TTAUrrOVlOV auch sonst zu·
geschrieben, so in Photios Bibliothek S. 532b 15 Beldrer (TTAUr­
TOVIOV orrEp EtJpE ruv!) 'HAEiu KUAOUIJ€VYJ TTAUnWV) und in den
Scholien zu Clemens Alex. IV S. 124 lilotz (TTAUnOVlOV arro
TTAUnOVOC;; T~C;; Eq>EUP11KUiuC;;l. Woher Benseh'r rlie Kunde ge­
scMpft hat, dass einem Arzt in Elis das TTAUnOVlOV verrlankt
werde, wei~R ich nicht; .A thenaeus sagt einfach TTOA€IJWV h' EV
TOI<; rrpoc;;' Ahulov rrupa . HhiOl<; q>TJcrl /lUPOV Tl TTAUnOVIOv
KUAElcr8m, EUpE8EV umS T1VOC;; TTAUnOvo<;. Daruaeh haben wir
also. keine VeranlaRRung, im Widerspruch znr sonstigen Ueber­
lieferung hier TTAUnWV für einen l\fnnn zu halten, und das weib­
liche Geschlecht um die Ehre einer Erfindung ärmer, das Lexikon
um einen unglauhlichen :Männernamen reicher zu l\:'''\chen.

Pa u1 W 0 11 e l' s.

Finanzniitbe und Kunstwerke in Knidos und andprwärts

Die bekannte Nachricht rles PliniuR (;16, 21) über die kni­
dische Aphl'odite: 'voluit eam a Cnidiis postea mercari rex Ni­
comedes, totum aes alienum quod erat in~ens civitatis dissolu­
turum se promittens', findet im allgemeinen ihre richtige Um­
gebung durch die immer reichlicher sich einfindenden Belege fül'
die Finanznoth der grieclJischen Staaten in späterer Zeit 1, aber
sie erhält angeblich au cl] im BeRonderen wel'thvolle Bestätigung
und Beleuchtung durch eine von Newton gefundene Inschrift 2,

nach welcher, wie es heisst, die Stadt Knidos unverzinslich Gelder

1 Vgl. C. Wachsmuth, Rhein. Museum 40, 1885, S. 283. E.
Szarito. Wiener Studien 7, IB8n, S. 232. H, H\86, S. L

2 Newton. Discoveries at HalicarDaS~\1S, Cnidus aDd BraDchiuae
11 S.689. Dareste, B. C. H. 4, 18HO, S. 341. Ancient Greek iuscriptions
in the British Museum IV 1 NI'. 897 mit G. Hirschfelds Erläuterungen
(Dseners dort angeführte Bemerkung steht Rhein. Museum 29, 1874,
S.49).
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von ihren reic11eren Bürgern geliehen hat Ei~ TllV G-ronv ~v {)
bil/lo~ dVIl-rt9l'JGiV T~ > Arror.r.wvl Kill ßaGlr.E'i TTTor.E/la\qJ. Der
Dank ward ihnen durch Verewignng ihrer Namen EV T~ rrapa­
G-raln in<; et-roiie;; !l.usgedrücl{t, die Rückzahlung durch Verpfän­
dung verschiedener Einkünfte garantirt; allerdings sind es be­
zeichnender Weise meist zweite Hypothel\en, mit denen Rie sich
begnügen müssen. Dabei werden nun aucb Bihlwerke, EiKOVEe;;,
genannt und schon Newton hat sicb dabei an die Erzäblung des
Plinius erinnert, ohne allerdings die Aufzäblung der dKOVEe;; unter
den rropOl erklären zu l{önnen. W. Klein 1 hat mit mehr Ent­
schiedenheit die Insolwift zur Erläuterung des Plinius benutzt
und, im Anschluss an Szanto, bier bezeugt gefunden, daRs die
{{nidier alle nur denkbaren Htaatseinnabmen und StaRtsgilter, ein­
Rchliesslich des Besitzes an Kunstwerken, verpfändet hätten. Von
dieser Verpfändung derStat.uen bis zu ihrer Veräusserung wäre
allerdings nicht mehr weit.

Aber diese Auffassung der Inschrift ist irrig. Einige der
früheren l<~rkläl'er 2 llaben offenbar eine ganz andere gebegt, aber
nur allzu kurz angedeutet, und so mögen ein paar Worte ge­
stattet sein, um diese richtige Ansicht wieder >lur Geltung zn
bringen und die armen Knidier VOIO gar zu bösem Leumund zu
bewahren. .Es heisst in der Inschrift (Z. 9 ff.): rropou.; 000­
KEtGem mho'i.; TOU<;; TE orroTEeenae;; de;; TO ßOUAE.UTllPlOV KO/ll­
Ga/lEVWV oi<;; rrpoTEpoV oTTETEell(Jav' UTToKEI(J9m MauTOIe;; Kat
TOU<;; UTTOTEeEVTCte;; Ei<;; Ta<;; tlKOVae;;, -r~v rrEVTllKOGTI1V KaI TO
Tpa<pElOV -rwv ÖpKWV, KO/llG(lIlEVWV oIe;; rrpoTEpoV ElJ'~<plG-rm'

urrOKEIGeal b~ aUTo'ie;; Kili EX -rfje;; oIKovo,.Üa<;; EKaGTOU E,VlIlU-rOU
Tar.llvTOv, ömv EKKOIlIGWVTttl aUTO Kai TOV -rOKOV 01 baVElGavTE<;;
E,rri -rote;; urrOTEeEIGlV mJTo'ie;; arro Tfje;; OlKovo/llae;; Et mMnole;;'
-ra b~ homa urrapXElv Ei<;; TI1V olKOVWÜav' rrpo<;;urroKE'iG9m bE
Kai TO lEVl'JeEV EK Tn<;; GTone;;, rrpaeeVTWV TWV KlOVWV KIli -rwv
EUAWV KCtt TOU KEpa/lOU KIli TWV rrr.lveWV. Nur diese letzte Ein­
kunft ist den nenen Gläubigern ganz verschrieben, der Erlös aus
dem Banmattlrial einer älteren, offenbar zum Abbruch bestimmten
Halle, alles iibrige sind zweite Hypotheken auf laufende Ein­
künfte, bei denen also die Rechte der ersten Hypotheken ge­
wahl't bleiben müssen. Der Staat vel'pfändet demnach in dieser
Weise:

1, die sehon d.; TO ßOUr.EUTtlplOV verpfändeten, nicht näher
bezeichneten Einkünfte, aus denen aber die Inhaber der ersten
Hypothek vorher befriedigt werden müssen,

2. nnter derselben Einschränkung (TOU'; rropou~) TOU<;; uno'
TEe€Vm<;; El~ Tae;; EIKovll<;;, TDV rrEvTl'JKOGTf]v KIli TO lPIl<PElov
TWV ÖpKWV,

3. aus der OlKOVO/lla jeden Jahres ein Talent, nachdem auch
bier ältere Gläubiger befriedigt sind (die jährlich je ein Talent

1 Bei Szanto S. 14, 28 und PraxHeles S. 250.
II Dareste S. 343, dem sich G. Hirschfeld S. 74, allerdings nicht

ohne Bedenken, anschliesst, und Wachsmutb S. 285.
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Rückzahltmg und Zinsen von der im ganzen 6 Talente betragen­
den Anleille zu fordern haben)!.

Es handelt sich also (2) nicht um ei ne V e rp fä nd UD g
von Bildwerken, sondern um eine zweite Hypothek auf die­
selben Einkünfte, we!<;lle bereits mit einer ersten HJ'pothek el~

TUc,;EIKOVW;, zur Besheit.ung der Herstellung vonSta'
tu en, belastet sind. Diese EinkUnfte werden näher bezeichnet,
es sind die TrEVTllKocrTn, der Ein- und Ausfullfzoll, und das lpa­
q>elov rwv ÖpKWV, die Stempelsteuer auf Kaufverträge. Also
nicllt verpfändet hat die verscllUldete Stadt ihren ererbten Kunst­
besitz, sonflern sie hat Schulden gemacht, um noch neue Statuen
dazu aufzuf>teilen. Welcher Art diese letztel'en waren, ist leider
nicht angedeutet; für RiclHlr können wir nicht halten, da!'s es
praxitelische Aphroditen waren. Ebemlo gut könnten es Denk­
mäler gewesen sein, welche nur die Höflichkeit zu setzen zwang,
wie ja auch die neu zu bauende Halle T!fJ 'ArrOAAWVI Kat ßaeftAEt
nTOAEj.l.Ut\.IJ f{eweiht werden soHte.

Unrl damit könnte diese Ehrenrettung der l{nidier enden.
Abel' ihr Advokat muss zum Schluss gestehen, dass er sich viel
],Urzer hätte fallsen dUrfen, wenn er nur den ehemaligen glück­
lichen Besitzern der berühmtesten Aphrodite zu Gefallen dal!
Wort ergriffen hätte. Denn dann wäre die Auslegung der be­
(lenkJichen Inschrift fUr seine Chenten ganz gleiohgültig: die In­
schrift gellt nämlioh die Knidier gar nichts an. Das Versehen,
welches ihuen derartige Finanzoperationen in die Schuhe schiebt,
geht auf Dareste zurUck, der zuerst. nach Newton diese' In­
scription de Cnide' besprochen hat, und ihm sind Waohsmuth,
Szanto und l<lein gefolgt. Newton aber IU S. 691) erzählt aus­
drücklich, dass er den Stein in einem türkischen Hause westlich
vom Mausoleum in Halikarllas8 fand, nicht gar zu weit von dem
Rest der Weiheim<ebrift jener auf ibm erwähnten Stoa. In Hali­
karnas8 also stand diese HaHe, und wir wissen demnach, dass
die Residenzstadt weiland Königs MaussoJos es war, die zur Be­
zahlung ihrer Bauten und Statuen zu Anleihen griff, wenn sie
kein baares Geld hatte. Aber auch ihr dürfen wir nichts Aer­
geres nachsagen z, vor allem nicht, sie hätte ihre Kunstwerke um
schnöden Mammon verpfändet.

Würzburg. Paul Wolters.

1 Aus der Obcov0l-l{n wird jilhrlich ein Talent für die Schulden­
tilllung verwendet, dies (darum nOTa und nicht bestimmte Zahlangahe)
bekommen die älteren Gläubiger, bis ihre ganze Forderung, Kapital
und Zinsen, chen ist.; erst von diesem Zeitpunkt an (lho.ve.l(l(o~

Jl{(iWVTal) habe ie neuen Gläubiger Ansprüche. Die Zinsen der HTa-
lente sind :mscheillend ansser der Amortisation von 1 Talent jährlioh
zn entrichten. Ebenso wie mit diesel' stü}.t es mit. den übl igE'll zweit."1l
Hypotheken, deren Tilgung erst naeh völliger Tilgung d"r ersten
beginnt.

\! Verpfändung von Banwerken und öffentlichen Anlagen wird
thatsächlicb einigemale berichtet: aus Lampsnkos (die Akropolis, Athen.




